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             Allgemeine 

Geschäftsbedingungen 

Stand 10/2023 

 

1. Geltung  

1.1. Diese Geschäftsbedingungen gelten 
zwischen uns, SOLID SOLAR ENERGY 
SYSTEMS GMBH, FN 522579z (in weite-
rer Folge kurz „SOLID“, „wir“ oder „uns“) 
und natürlichen und juristischen Personen 
(kurz „Kunde“) für das gegenständliche 
Rechtsgeschäft sowie gegenüber unter-
nehmerischen Kunden auch für alle hin-
künftigen Geschäfte, selbst wenn im Ein-
zelfall, insbesondere bei künftigen Ergän-
zungs- oder Folgeaufträgen, darauf nicht 
ausdrücklich Bezug genommen wurde.   

1.2. Es gilt gegenüber unternehmerischen 
Kunden jeweils die bei Vertragsabschluss 
aktuelle Fassung unserer AGB, abrufbar 
auf unserer Homepage (https://so-
lid.at/de/agb.html) und wurden diese auch 
an den Kunden übermittelt.  

1.3. Wir kontrahieren ausschließlich unter 
Zugrundelegung unserer AGB.   

1.4. Geschäftsbedingungen des Kun-
den oder Änderungen bzw. Ergänzungen 
unserer AGB bedürfen zu ihrer Geltung un-
serer ausdrücklichen – gegenüber unter-
nehmerischen Kunden schriftlichen – Zu-
stimmung.  

1.5. Geschäftsbedingungen des Kunden 
werden auch dann nicht anerkannt, wenn 
wir ihnen nach Eingang bei uns nicht 
ausdrücklich widersprechen.   

 

2. Angebot/Vertragsabschluss  

2.1. Unsere Angebote sind unverbind-
lich.  

2.2. Zusagen, Zusicherungen und Garan-
tien unsererseits oder von diesen AGB ab-
weichende Vereinbarungen im Zusam-
menhang mit dem Vertragsabschluss wer-
den gegenüber unternehmerischen Kun-
den erst durch unsere schriftliche Bestäti-
gung verbindlich.   

2.3. In Katalogen, Preislisten, Prospekten, 
Anzeigen auf Messeständen, Rundschrei-
ben, Werbeaussendungen oder anderen 
Medien (Informationsmaterial) ange-
führte Informationen über unsere Produkte 
und Leistungen, die nicht uns zuzurechnen 
sind, hat der Kunde – sofern der Kunde 
diese seiner Entscheidung zur Beauftra-
gung zugrunde legt – uns darzulegen. 
Diesfalls können wir zu deren Richtigkeit 
Stellung nehmen. Verletzt der Kunde diese 
Obliegenheit, sind derartige Angaben un-
verbindlich, soweit diese nicht ausdrücklich 
– unternehmerischen Kunden gegenüber 
schriftlich – zum Vertragsinhalt erklärt wur-
den.  

2.4. Kostenvoranschläge werden ohne 

Gewähr erstellt und sind entgeltlich. Ver-
braucher werden vor Erstellung des Kos-
tenvoranschlages auf die Kostenpflicht hin-
gewiesen. Erfolgt eine Beauftragung mit 
sämtlichen im Kostenvoranschlag umfass-
ten Leistungen, wird der gegenständlichen 
Rechnung das Entgelt für den Kostenvor-
anschlag gutgeschrieben.   

 

3. Preise  

3.1. Preisangaben sind grundsätzlich nicht 
als Pauschalpreis zu verstehen.   

3.2. Für vom Kunden angeordnete Leistun-
gen, die im ursprünglichen Auftrag keine 
Deckung finden, besteht Anspruch auf 
angemessenes Entgelt.  

3.3. Preisangaben verstehen sich zuzüg-
lich der jeweils geltenden gesetzlichen 
Umsatzsteuer und ab Lager. Ver pa-
ckungs-, Transport-. Verladungs- und Ver-
sandkosten sowie Zoll und Versicherung 
gehen zu Lasten des unternehmerischen 
Kunden. Verbrauchern als Kunden gegen-
über werden diese Kosten nur verrechnet, 
wenn dies einzelvertraglich ausverhandelt 
wurde. Wir sind nur bei ausdrücklicher Ver-
einbarung verpflichtet, Verpackungen zu-
rückzunehmen.  

3.4. Die fach- und umweltgerechte Entsor-
gung von Altmaterial hat der Kunde zu 
veranlassen. Werden wir gesondert hiermit 
beauftragt, ist dies vom Kunden zusätzlich 
im hierfür vereinbarten Ausmaß, mangels 
gesondert hiermit beauftragt, ist dies vom 
Kunden zusätzlich im hierfür vereinbarten 
Ausmaß, mangels Entgeltsvereinbarung 
angemessen zu vergüten. 

3.5. Die vereinbarten Preise sind zu einem 
Anteil von 50% nach dem von der Bun-
desanstalt Statistik Austria veröffentlichten 
EPI - Erzeugerpreisindex für den Produ-
zierenden Bereich - Insgesamt (B-E36), 
Basisjahr 2021, abrufbar unter 
https://www.statistik.at/statistiken/volks-
wirtschaft-und-oeffentliche-finan-
zen/preise-und preisindizes/erzeugerpreis-
index-produzierender-bereich, und zu ei-
nem Anteil von 50 % nach dem Erzeu-
gerpreisindex Dienstleistungen, 
ÖNACE Abteilung 71.12 Ingenieurbüros, 
Basisjahr 2021, abrufbar unter 
https://www.statistik.at/statistiken/volks-
wirtschaft-und-oeffentliche-finan-
zen/preise-und-preisindizes/erzeuger-
preisindex-dienstleistungen, wertgesichert, 
wobei ein Durchschnitt der beiden Indizes 
entsprechend derer Gewichtung ermittelt 
wird. Sie erhöhen oder vermindern sich in 
jenem Ausmaß, welcher der Veränderung 
des Index vom Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses bis zu jenem Zeitpunkt, zu dem 
die Leistung frühestens abgerechnet wer-
den darf, entspricht. Die derart angepass-
ten Preise sind kaufmännisch auf ganze 
Cent-Beträge (auf- oder ab-) zu runden. 
Als Ausgangsbasis wird der Monat zu 
Grunde gelegt, in dem der Vertrag abge-
schlossen wurde. Sollten von der Bundes-
anstalt Statistik Austria neue Indizes an-
stelle der oben bezeichneten veröffentlicht 
werden, gelten die neuen Indizes. 

3.6. Das Entgelt bei 

Dauerschuldverhältnissen wird in gleicher 
Weise wie unter Punkt 3.5. wertgesichert.  

3.7. Verbrauchern als Kunden gegenüber 
erfolgt bei Änderung der Kosten eine An-
passung des Entgelts gemäß Punkt 3.5 so-
wie bei Dauerschuldverhältnisses gemäß 
Punkt 3.6 nur bei einzelvertraglicher Aus-
handlung, wenn die Leistung innerhalb 
von zwei Monaten nach Vertragsab-
schluss zu erbringen ist.  

3.8. Bogenförmig verlegte Leitungen wer-
den im Außenbogen gemessen. Formstü-
cke und Armaturen werden im Rohraus-
maß mitgemessen, jedoch separat ver-
rechnet. Das Ausmaß des Korrosions-
schutzes und des Anstrichs wird gleich 
dem Ausmaß der darunter befindlichen 
Rohre angenommen. Das Ausmaß der 
Wärmedämmung wird an den Außenflä-
chen gemessen. Unterbrechungen bis ma-
ximal 1 Meter bleiben unberücksichtigt.  

 

4. Beigestellte Ware  

4.1. Werden Geräte oder sonstige Materi-
alien vom Kunden bereitgestellt, sind wir 
berechtigt, dem Kunden einen Zuschlag 
von 20 % des Werts der beigestellten Ge-
räte bzw. des Materials zu berechnen.  

4.2. Die unter Punkt 4.1. genannten Geräte 
und sonstige Materialien sind nicht Ge-
genstand von Gewährleistung.  

4.3. Die Qualität und Betriebsbereitschaft 
von Beistellungen liegen in der Verantwor-
tung des Kunden.  

 

5. Zahlung  

5.1. Ein Drittel des Entgeltes wird bei Ver-
tragsabschluss, ein Drittel bei Leistungsbe-
ginn und der Rest nach Leistungsfertigstel-
lung fällig, sofern die Parteien im Einzelnen 
keine andere Vereinbarung treffen.  

5.2. Die Berechtigung zu einem Skontoab-
zug bedarf einer ausdrücklichen – gegen-
über unternehmerischen Kunden schriftli-
chen – Vereinbarung.   

5.3. Vom Kunden vorgenommene Zah-
lungswidmungen auf Überweisungsbele-
gen sind für uns nicht verbindlich.  

5.4. Gegenüber Unternehmern als Kunden 
sind wir gemäß § 456 UGB bei verschulde-
tem Zahlungsverzug dazu berechtigt, 9,2 
% Punkte über dem Basiszinssatz zu be-
rechnen. Gegenüber Verbrauchern be-
rechnen wir einen Zinssatz i. H. v. 4%.   

5.5. Die Geltendmachung eines weiteren 
Verzugsschadens bleibt vorbehalten, ge-
genüber Verbrauchern als Kunden jedoch 
nur, wenn dies im Einzelnen ausgehandelt 
wird.   

5.6. Kommt der unternehmerische Kunde 
im Rahmen anderer mit uns bestehender 
Vertragsverhältnisse in Zahlungsverzug, 
so sind wir berechtigt, die Erfüllung unse-
rer Verpflichtungen aus diesem Vertrag bis 
zur Erfüllung durch den Kunden einzustel-
len.   
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5.7. Wir sind dann auch berechtigt, alle 
Forderungen für bereits erbrachte Leistun-
gen aus der laufenden Geschäftsbezie-
hung mit dem Kunden fällig zu stellen. 
Dies gilt gegenüber Kunden, die zugleich 
Verbraucher sind, nur für den Fall, dass 
eine rückständige Leistung zumindest seit 
sechs Wochen fällig ist und wir unter An-
drohung dieser Folge und Setzung einer 
Nachfrist von mindestens zwei Wochen 
den Kunden erfolglos gemahnt haben.  

5.8. Eine Aufrechnungsbefugnis steht 
dem Kunden nur insoweit zu, als Gegenan-
sprüche gerichtlich festgestellt oder von 
uns anerkannt worden sind. Verbrauchern 
als Kunden steht eine Aufrechnungsbefug-
nis auch zu, soweit Gegenansprüche im 
rechtlichen Zusammenhang mit der Zah-
lungsverbindlichkeit des Kunden stehen, 
sowie bei Zahlungsunfähigkeit unseres Un-
ternehmens.  

5.9. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist 
verfallen gewährte Vergütungen (Rabatte, 
Abschläge u.a.) und werden der Rechnung 
zugerechnet.   

5.10. Für zur Einbringlichmachung notwen-
dige und zweckentsprechenden Mahnun-
gen verpflichtet sich der Kunde bei ver-
schuldetem Zahlungsverzug zur Bezah-
lung von Mahnspesen pro Mahnung in 
Höhe von € 40,-, pro Mahnung, soweit dies 
im angemessenen Verhältnis zur betriebe-
nen Forderung steht.   

 

6. Bonitätsprüfung  

Der Kunde erklärt sein ausdrückliches Ein-
verständnis, dass seine Daten ausschließ-
lich zum Zwecke des Gläubigerschutzes an 
die staatlich bevorrechteten Gläubiger-
schutzverbände Alpenländischer Kredito-
renverband (AKV), Österreichischer Ver-
band Creditreform (ÖVC), Insolvenz-
schutzverband für Arbeitnehmer oder Ar-
beitnehmerinnen (ISA) und Kreditschutz-
verband von 1870(KSV) übermittelt wer-
den dürfen.  

 

7. Mitwirkungspflichten des 
Kunden  

7.1. Unsere Pflicht zur Leistungsausfüh-
rung beginnt frühestens, sobald der 
Kunde alle baulichen, technischen sowie 
rechtlichen Voraussetzungen zur Ausfüh-
rung geschaffen hat, die im Vertrag oder in 
vor Vertragsabschluss dem Kunden erteil-
ten Informationen umschrieben wurden 
oder die der Kunde aufgrund einschlägiger 
Fachkenntnis oder Erfahrung kennen 
musste.   

7.2. Insbesondere hat der Kunde vor Be-
ginn der Leistungsausführung die nötigen 
Angaben über die Lage verdeckt geführ-
ter Strom-, Gas und Wasserleitungen 
oder ähnlicher Vorrichtungen, Fluchtwege, 
sonstige Hindernisse baulicher Art, sons-
tige mögliche Störungsquellen, Gefahren-
quellen sowie die erforderlichen statischen 
Angaben und allfällige diesbezügliche pro-
jektierte Änderungen unaufgefordert zur 
Verfügung zu stellen. Auftragsbezogene 

Details zu den notwendigen Angaben kön-
nen bei uns angefragt werden.  

7.3. Kommt der Kunde dieser Mitwir-
kungspflicht nicht nach, ist – ausschließ-
lich im Hinblick auf die infolge falscher Kun-
denangaben nicht voll gegebene Leis-
tungsfähigkeit – unsere Leistung nicht 
mangelhaft.   

7.4. Der Kunde hat die erforderlichen Be-
willigungen Dritter sowie Meldungen und 
Bewilligungen durch Behörden auf seine 
Kosten zu veranlassen. Auf diese weisen 
wir im Rahmen des Vertragsabschlusses 
hin, sofern nicht der Kunde darauf verzich-
tet hat oder der unternehmerische Kunde 
aufgrund Ausbildung oder Erfahrung über 
solches Wissen verfügen musste.  

7.5. Die für die Leistungsausführung ein-
schließlich des Probebetriebes erforderli-
che Energie- und Wassermengen sind vom 
Kunden auf dessen Kosten beizustellen.  

7.6. Der Kunde haftet dafür, dass die not-
wendigen baulichen, technischen und 
rechtlichen Voraussetzungen für das 
herzustellende Werk oder den Kaufgegen-
stand gegeben sind, die im Vertrag oder in 
vor Vertragsabschluss dem Kunden erteil-
ten Informationen umschrieben wurden 
oder der Kunde aufgrund einschlägiger 
Fachkenntnis oder Erfahrung kennen 
musste.   

7.7. Der Kunde hat uns für die Zeit der 
Leistungsausführung versperrbare 
Räume für den Aufenthalt der Arbeiter so-
wie für die Lagerung von Werkzeugen und 
Materialien kostenlos zur Verfügung zu 
stellen.  

7.8. Auftragsbezogene Details der notwen-
digen Angaben können bei uns angefragt 
werden.  

7.9. Der Kunde ist nicht berechtigt, Forde-
rungen und Rechte aus dem Vertragsver-
hältnis ohne unsere schriftliche Zustim-
mung abzutreten.  

 

8. Leistungsausführung  

8.1. Wir sind lediglich dann verpflichtet, 
nachträgliche Änderungs- und Erweite-
rungswünsche des Kunden zu berücksich-
tigen, wenn sie aus technischen Gründen 
erforderlich sind, um den Vertragszweck zu 
erreichen.  

8.2. Dem Kunden zumutbare sachlich ge-
rechtfertigte geringfügige Änderungen un-
serer Leistungsausführung gelten als 
vorweg genehmigt. Gegenüber Verbrau-
chern besteht dieses Recht nur, wenn es 
im Einzelfall ausgehandelt wird.  

8.3. Kommt es nach Auftragserteilung aus 
welchen Gründen auch immer zu einer Ab-
änderung oder Ergänzung des Auftrages, 
so verlängert sich die Liefer-/Leistungsfrist 
um einen angemessenen Zeitraum.  

8.4. Wünscht der Kunde nach Vertragsab-
schluss eine Leistungsausführung inner-
halb eines kürzeren Zeitraums, stellt dies 
eine Vertragsänderung dar. Hierdurch kön-
nen Überstunden notwendig werden 

und/oder durch die Beschleunigung der 
Materialbeschaffung Mehrkosten auflau-
fen, und erhöht sich das Entgelt im Verhält-
nis zum notwendigen Mehraufwand ange-
messen.  

8.5. Sachlich (zB Anlagengröße, Baufort-
schritt u.a.) gerechtfertigte Teillieferungen 
und -leistungen sind zulässig und können 
gesondert in Rechnung gestellt werden.  

 

9. Leistungsfristen und Termine 

9.1. Fristen und Termine verschieben sich 
bei höherer Gewalt, Streik, nicht vorher-
sehbare und von uns nicht verschuldete 
Verzögerung unserer Zulieferer oder sons-
tigen vergleichbaren Ereignissen, die nicht 
in unserem Einflussbereich liegen, in je-
nem Zeitraum, während dessen das ent-
sprechende Ereignis andauert. Davon un-
berührt bleibt das Recht des Kunden auf 
Rücktritt vom Vertrag bei Verzögerungen, 
die eine Bindung an den Vertrag unzumut-
bar machen.  

9.2. Werden der Beginn der Leistungsaus-
führung oder die Ausführung durch den 
Kunden zuzurechnende Umstände ver-
zögert oder unterbrochen, insbesondere 
aufgrund der Verletzung der Mitwirkungs-
pflichten gemäß Punkt 7. dieser AGB, so 
werden die Leistungsfristen entsprechend 
verlängert und vereinbarte Fertigstellungs-
termine entsprechend hinausgeschoben.   

9.3. Wir sind berechtigt, für die dadurch 
notwendige Lagerung von Materialien, 
Geräten und dergleichen in unserem Be-
trieb 1,5% des Rechnungsbetrages, min-
destens jedoch € 150,-, je begonnenen Mo-
nat der Leistungsverzögerung zu verrech-
nen, wobei die Verpflichtung des Kunden 
zur Zahlung sowie dessen Abnahmeoblie-
genheit hiervon unberührt bleibt.  

9.4. Unternehmerischen Kunden gegen-
über sind Liefer- und Fertigstellungster-
mine nur verbindlich, wenn deren Einhal-
tung schriftlich zugesagt wurde.  

9.5. Bei Verzug mit der Vertragserfüllung 
durch uns steht dem Kunden ein Recht auf 
Rücktritt vom Vertrag nach Setzung einer 
angemessenen Nachfrist zu. Die Setzung 
der Nachfrist hat schriftlich (von unterneh-
merischen Kunden mittels eingeschriebe-
nen Briefs), unter gleichzeitiger Androhung 
des Rücktritts zu erfolgen.   

 

10. Hinweis auf Beschränkung 
des Leistungsumfanges   

10.1. Im Rahmen von Montage- und In-
standsetzungsarbeiten können Schäden  

(a) an bereits vorhandenen Leitungen, 
Rohrleitungen, Armaturen, sanitären Ein-
richtungsgegenständen und Geräten als 
Folge nicht erkennbarer Gegebenheiten 
oder Materialfehler  

(b) bei Stemmarbeiten in bindungslosem 
Mauerwerk entstehen. Solche Schäden 
sind von uns nur zu verantworten, wenn 
wir diese schuldhaft verursacht haben, ge-
genüber Unternehmern nur, wenn 
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zumindest krass grobe Fahrlässigkeit vor-
liegt. 

 

11. Behelfsmäßige Instand-
setzung   

11.1. Bei behelfsmäßigen Instandsetzun-
gen besteht lediglich eine sehr be-
schränkte und den Umständen entspre-
chende Haltbarkeit.   

11.2. Vom Kunden ist bei behelfsmäßiger 
Instandsetzung umgehend eine fachge-
rechte Instandsetzung zu veranlassen.   

 

12. Gefahrtragung  

12.1. Für den Gefahrenübergang bei all-
fälliger Übersendung der Ware an den 
Verbraucher gilt § 7b KSchG.   

12.2. Auf den unternehmerischen Kunden 
geht die Gefahr über, sobald wir den Kauf-
gegenstand, das Material oder das Werk 
zur Abholung Im Werk oder Lager bereit-
halten, dieses selbst anliefern oder an ei-
nen Transporteur übergeben.  

12.3. Der unternehmerische Kunde wird 
sich gegen dieses Risiko entsprechend 
versichern. Wir verpflichten uns, eine 
Transportversicherung über schriftlichen 
Wunsch des Kunden auf dessen Kosten 
abzuschließen. Der Kunde genehmigt jede 
verkehrsübliche Versandart.   

 

13. Annahmeverzug 

13.1. Gerät der Kunde länger als zwei Wo-
chen in Annahmeverzug (Verweigerung 
der Annahme, Verzug mit Vorleistungen 
oder anderes), und hat der Kunde trotz an-
gemessener Nachfristsetzung nicht für die 
Beseitigung der ihm zuzurechnenden Um-
stände, welche die Leistungsausführung 
verzögern oder verhindern, gesorgt, dürfen 
wir bei aufrechtem Vertrag über die für die 
Leistungsausführung spezifizierten Ge-
räte und Materialien anderweitig verfü-
gen, sofern wir im Fall der Fortsetzung der 
Leistungsausführung diese innerhalb einer 
den jeweiligen Gegebenheiten angemes-
senen Frist nachbeschaffen.   

13.2. Bei Annahmeverzug des Kunden 
sind wir ebenso berechtigt, bei Bestehen 
auf Vertragserfüllung die Ware bei uns 
einzulagern, wofür uns eine Lagergebühr 
von 1,5% der Rechnungssumme, mindes-
tens jedoch in Höhe von € 150,-, zusteht. 

13.3. Davon unberührt bleibt unser Recht, 
das Entgelt für erbrachte Leistungen fällig 
zu stellen und nach angemessener Nach-
frist vom Vertrag zurückzutreten.   

13.4. Im Falle eines berechtigten Rücktritts 
vom Vertrag, dürfen wir einen pauschalier-
ten Schadenersatz in Höhe von 10 % des 
Auftragswertes zuzüglich USt ohne Nach-
weis des tatsächlichen Schadens vom 
Kunden verlangen. Die Verpflichtung zur 
Zahlung von Schadenersatz ist im Falle ei-
nes Unternehmers vom Verschulden un-
abhängig.  

13.5. Die Geltendmachung eines höheren 
Schadens ist zulässig. Gegenüber Ver-
brauchern besteht dieses Recht nur, wenn 
es im Einzelfall ausgehandelt wird. 

 

14. Eigentumsvorbehalt  

14.1. Die von uns gelieferte, montierte 
oder sonst übergebene Ware bleibt bis zur 
vollständigen Bezahlung unser Eigentum.   

14.2. Eine Weiterveräußerung ist nur zu-
lässig, wenn uns diese rechtzeitig vorher 
unter Angabe des Namens und der An-
schrift des Käufers bekannt gegeben 
wurde und wir der Veräußerung zustim-
men. Im Falle unserer Zustimmung gilt die 
Kaufpreisforderung bereits jetzt als an uns 
abgetreten.  

14.3. Der Kunde hat bis zur vollständigen 
Zahlung des Entgeltes oder Kaufpreises in 
seinen Büchern und auf seinen Rechnun-
gen diese Abtretung anzumerken und 
seine Schuldner auf diese hinzuweisen. 
Über Aufforderung hat er dem Auftragneh-
mer alle Unterlagen und Informationen, die 
zur Geltendmachung der abgetretenen 
Forderungen und Ansprüche erforderlich 
sind, zur Verfügung zu stellen.  

14.4. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, 
sind wir bei angemessener Nachfristset-
zung berechtigt, die Vorbehaltsware her-
auszuverlangen. Gegenüber Verbrau-
chern als Kunden dürfen wir dieses Recht 
nur ausüben, wenn zumindest eine rück-
ständige Leistung des Verbrauchers seit 
mindestens sechs Wochen fällig ist und 
wir ihn unter Androhung dieser Rechts-
folge und unter Setzung einer Nachfrist 
von mindestens zwei Wochen erfolglos 
gemahnt haben.  

14.5. Der Kunde hat uns von der Eröffnung 
des Konkurses über sein Vermögen oder 
der Pfändung unserer Vorbehaltsware un-
verzüglich zu verständigen.  

14.6. Wir sind berechtigt, zur Geltendma-
chung unseres Eigentumsvorbehaltes den 
Standort der Vorbehaltsware soweit für 
den Kunden zumutbar zu betreten, dies 
nach angemessener Vorankündigung.   

14.7. Notwendige und zur zweckentspre-
chenden Rechtsverfolgung angemessene 
Kosten trägt der Kunde.  

14.8. In der Geltendmachung des Eigen-
tumsvorbehaltes liegt nur dann ein Rück-
tritt vom Vertrag, wenn dieser ausdrück-
lich erklärt wird.  

14.9. Die zurückgenommene Vorbehalts-
ware dürfen wir gegenüber unternehmeri-
schen Kunden freihändig und bestmöglich 
verwerten.  

 

15. Schutzrechte Dritter   

15.1. Bringt der Kunde geistige Schöp-
fungen oder Unterlagen bei und werden 
hinsichtlich solcher Schöpfungen Schutz-
rechte Dritter geltend gemacht, so sind wir 
berechtigt, die Herstellung des Lieferge-
genstandes auf Risiko des Kunden bis zur 

Klärung der Rechte Dritter einzustellen, 
und den Ersatz der von uns aufgewende-
ten notwendigen und zweckentsprechen-
den Kosten zu beanspruchen, ausgenom-
men es ist offenkundig, dass die Ansprü-
che nicht berechtigt sind.  

15.2. Der Kunde hält uns diesbezüglich 
schad- und klaglos.   

15.3. Wir sind berechtigt, von unternehme-
rischen Kunden für allfällige Prozesskos-
ten angemessene Kostenvorschüsse zu 
verlangen.   

15.4. Für Liefergegenstände, welche wir 
nach Kundenunterlagen (Konstruktions-
angaben, Zeichnungen, Modelle oder 
sonstige Spezifikationen etc) herstellen, 
übernimmt ausschließlich der Kunde die 
Gewähr, dass durch die Anfertigung dieser 
Liefergegenstände Schutzrechte Dritter 
nicht verletzt werden.   

15.5. Werden Schutzrechte Dritter den-
noch geltend gemacht, so sind wir berech-
tigt, die Herstellung der Liefergegen-
stände auf Risiko des Kunden bis zur Klä-
rung der Rechte Dritter einzustellen, au-
ßer es ist offenkundig, dass die Ansprüche 
unberechtigt sind.  

15.6. Ebenso können wir den Ersatz von 
uns aufgewendeter, notwendiger und nütz-
licher Kosten vom Kunden beanspruchen.   

 

16. Unser geistiges Eigentum   

16.1. Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge 
und sonstige Unterlagen, die von uns bei-
gestellt oder durch unseren Beitrag ent-
standen sind, bleiben unser geistiges Ei-
gentum.   

16.2. Die Verwendung solcher Unterlagen 
außerhalb der bestimmungsgemäßen Nut-
zung, insbesondere die Weitergabe, Ver-
vielfältigung, Veröffentlichung und Zur-Ver-
fügung-Stellung einschließlich auch nur 
auszugsweisen Kopierens, bedarf unserer 
ausdrücklichen Zustimmung.   

16.3. Der Kunde verpflichtet sich weiters 
zur Geheimhaltung des ihm aus der Ge-
schäftsbeziehung zugegangenen Wissens 
Dritten gegenüber.  

 

17. Gewährleistung  

17.1. Es gelten die Bestimmungen über 
die gesetzliche Gewährleistung. Die Ge-
währleistungsfrist für unsere Leistungen 
beträgt gegenüber unternehmerischen 
Kunden ein Jahr ab Übergabe.  

17.2. Der Zeitpunkt der Übergabe ist man-
gels abweichender Vereinbarung (z.B. 
förmliche Abnahme) der Fertigstellungs-
zeitpunkt, spätestens, wenn der Kunde die 
Leistung in seine Verfügungsmacht über-
nommen hat oder die Übernahme ohne 
Angabe von Gründen verweigert hat.  

17.3. Ist eine gemeinsame Übergabe vor-
gesehen, und bleibt der Kunde dem ihm 
mitgeteilten Übergabetermin fern, gilt die 
Übernahme als an diesem Tag erfolgt.  
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17.4. Behebungen eines vom Kunden be-
haupteten Mangels stellen kein Anerkennt-
nis dieses vom Kunden behauptenden 
Mangels dar.   

17.5. Zur Mängelbehebung sind uns sei-
tens des unternehmerischen Kunden zu-
mindest zwei Versuche einzuräumen.  

17.6. Sind die Mängelbehauptungen des 
Kunden unberechtigt, ist der Kunde ver-
pflichtet, uns entstandene Aufwendun-
gen für die Feststellung der Mängelfreiheit 
oder Fehlerbehebung zu ersetzen.   

17.7. Der unternehmerische Kunde hat 
stets zu beweisen, dass der Mangel zum 
Übergabezeitpunkt bereits vorhanden war. 

17.8. Zur Behebung von Mängeln hat uns 
der Kunde die Anlage bzw. die Geräte 
ohne schuldhafte Verzögerung zugäng-
lich zu machen und uns die Möglichkeit 
zur Begutachtung – durch uns oder durch 
einen von uns bestellten Sachverständi-
gen – einzuräumen. 

17.9. Mängel am Liefergegenstand, die 
der unternehmerische Kunde bei ord-
nungsgemäßem Geschäftsgang nach Ab-
lieferung durch Untersuchung festgestellt 
hat oder feststellen hätte müssen, sind uns 
unverzüglich, spätestens binnen 7 Tagen 
nach Übergabe, schriftlich anzuzeigen. 
Versteckte Mängel müssen ebenfalls in 
dieser angemessenen Frist ab Entdecken 
angezeigt werden.   

17.10. Eine etwaige Nutzung oder Verar-
beitung des mangelhaften Leistungsge-
genstandes, durch welche ein weiterge-
hender Schaden droht oder eine Ursa-
chenerhebung erschwert oder verhindert 
wird, ist vom Kunden unverzüglich einzu-
stellen, soweit dies nicht unzumutbar ist. 
Wird eine Mängelrüge nicht rechtzeitig er-
hoben, gilt die Ware als genehmigt.  

17.11. Sind Mängelbehauptungen des 
Kunden unberechtigt, ist er verpflichtet, 
uns entstandene Aufwendungen für die 
Feststellung der Mängelfreiheit oder Fehler-
behebung zu ersetzen. 

17.12. Ein Wandlungsbegehren können 
wir durch Verbesserung oder angemes-
sene Preisminderung abwenden, sofern es 
sich um keinen wesentlichen und unbeheb-
baren Mangel handelt.   

17.13. Werden die Leistungsgegenstände 
aufgrund von Angaben, Zeichnungen, Plä-
nen, Modellen oder sonstigen Spezifikatio-
nen des Kunden hergestellt, so leisten wir 
nur für die bedingungsgemäße Ausführung 
Gewähr.   

17.14. Keinen Mangel begründet der Um-
stand, dass das Werk zum vereinbarten 
Gebrauch nicht voll geeignet ist, wenn dies 
ausschließlich auf von den uns im Zeit-
punkt der Leistungserbringung vorgelege-
nen Informationen abweichende tatsäch-
liche Gegebenheiten basiert, weil der 
Kunde seinen Mitwirkungspflichten nicht 
nachkommt.  

17.15. Die mangelhafte Lieferung oder 
Proben davon sind – sofern wirtschaftlich 
vertretbar – vom unternehmerischen Kun-
den an uns zu retournieren.   

17.16. Die Kosten für den Rücktransport 
der mangelhaften Sache an uns trägt zur 
Gänze der unternehmerische Kunde.   

17.17. Den Kunden trifft die Obliegenheit, 
eine unverzügliche Mangelfeststellung 
durch uns zu ermöglichen. 

17.18. Die Gewährleistung ist ausge-
schlossen, wenn die technischen Anlagen 
des Kunden wie etwa Zuleitungen, Verka-
belungen u.ä. nicht in technisch einwand-
freiem und betriebsbereitem Zustand oder 
mit den gelieferten Gegenständen nicht 
kompatibel sind, soweit dieser Umstand 
kausal für den Mangel ist.  

 

18. Haftung  

18.1. Wegen Verletzung vertraglicher oder 
vorvertraglicher Pflichten, insbesondere 
wegen Unmöglichkeit, Verzug etc. haften 
wir bei Vermögensschäden nur in Fällen 
von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 
gegenüber unternehmerischen Kunden 
nur bei Vorsatz und krass grober Fahrläs-
sigkeit.  

18.2. Gegenüber unternehmerischen Kun-
den ist die Haftung beschränkt mit dem 
Haftungshöchstbetrag einer allenfalls 
durch uns abgeschlossenen Haftpflicht-
versicherung.   

18.3. Diese Beschränkung gilt auch hin-
sichtlich des Schadens an einer Sache, 
die wir zur Bearbeitung übernommen 
haben. Gegenüber Verbrauchern gilt dies 
jedoch nur dann, wenn dies einzelvertrag-
lich ausgehandelt wurde.   

18.4. Schadenersatzansprüche unterneh-
merischer Kunden sind bei sonstigem Ver-
fall binnen zwei Jahren gerichtlich geltend 
zu machen.  

18.5. Der Haftungsausschluss umfasst 
auch Ansprüche gegen unsere Mitarbei-
ter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen auf-
grund Schädigungen, die diese dem Kun-
den – ohne Bezug auf einen Vertrag ihrer-
seits mit dem Kunden – zufügen.  

18.6. Unsere Haftung ist ausgeschlossen 
für Schäden durch unsachgemäße Be-
handlung oder Lagerung, Überbeanspru-
chung, Nichtbefolgen von Bedienungs- 
und Installationsvorschriften, fehlerhafter 
Montage, Inbetriebnahme, Wartung, In-
standhaltung durch den Kunden oder nicht 
von uns autorisierte Dritte, oder natürliche 
Abnutzung, sofern diese Ereignisse kausal 
für den Schaden waren. Ebenso besteht 
der Haftungsausschluss für Unterlassung 
notwendiger Wartungen, sofern wir nicht 
vertraglich die Pflicht zur Wartung über-
nommen haben.   

18.7. Wenn und soweit der Kunde für 
Schäden, für die wir haften, Versiche-
rungsleistungen durch eine eigene oder 
zu seinen Gunsten abgeschlossenen 
Schadenversicherung (z.B. Haftpflichtver-
sicherung, Kasko-, Transport-, Feuer-, Be-
triebsunterbrechungsversicherung und an-
dere) in Anspruch nehmen kann, verpflich-
tet sich der Kunde zur Inanspruchnahme 
der Versicherungsleistung und beschränkt 
sich unsere Haftung insoweit auf die 

Nachteile, die dem Kunden durch die Inan-
spruchnahme dieser Versicherung entste-
hen (z.B. höhere Versicherungsprämie).  

18.8. Jene Produkteigenschaften werden 
geschuldet, die im Hinblick auf die Zulas-
sungsvorschriften, Bedienungsanleitungen 
und sonstige produktbezogene Anleitun-
gen und Hinweise (insb. auch Kontrolle und 
Wartung) von uns, dritten Herstellern oder 
Importeuren vom Kunden unter Berück-
sichtigung dessen Kenntnisse und Erfah-
rungen erwartet werden können. Der 
Kunde als Weiterverkäufer hat eine ausrei-
chende Versicherung für Produkthaftungs-
ansprüche abzuschließen und uns hin-
sichtlich Regressansprüche schad- und 
klaglos zu halten.  

 

19. Salvatorische Klausel    

19.1. Sollten einzelne Teile dieser AGB 
unwirksam sein, so wird dadurch die Gül-
tigkeit der übrigen Teile nicht berührt. 

19.2. Wir verpflichten uns ebenso wie der 
unternehmerische Kunde jetzt schon, ge-
meinsam – ausgehend vom Horizont redli-
cher Vertragsparteien – eine Ersatzrege-
lung zu treffen, die dem wirtschaftlichen 
Ergebnis der unwirksamen Bedingung am 
nächsten kommt.  

 

20. Allgemeines  

20.1. Es gilt österreichisches Recht. 

20.2. Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlos-
sen.  

20.3. Erfüllungsort ist der Sitz des Unter-
nehmens in 8020 Graz.  

20.4. Gerichtsstand für alle sich aus dem 
Vertragsverhältnis oder künftigen Verträ-
gen zwischen uns und dem unternehmeri-
schen Kunden ergebenden Streitigkeiten 
ist das für unseren Sitz örtlich zuständige 
Gericht. Gerichtsstand für Verbraucher, so-
fern dieser seinen Wohnsitz im Inland hat, 
ist das Gericht, in dessen Sprengel der 
Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufent-
halt oder Ort der Beschäftigung hat.   

20.5. Änderungen seines Namens, der 
Firma, seiner Anschrift, seiner Rechtsform 
oder andere relevante Informationen hat 
der Kunde uns umgehend schriftlich be-
kannt zu geben.   

20.6. Die weiterhin zu spürenden Folgen 
der COVID-19-Pandemie (höhere Gewalt) 
sind dem Kunden und uns bewusst und 
dies wurde in die Geschäftsgrundlage mit-
einbezogen. Der Kunde erklärt ausdrück-
lich, dass er mit den Rechtsfolgen bei An-
nahmeverzug (insbesondere gemäß 
Punkt 13.) einverstanden ist.  

20.7. Sprachliche Formulierungen in 
männlicher Form gelten gleichermaßen 
für beide Geschlechter. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 


